
2. dankt dem Sonderberichterstatter fIlr seinen jlIng
sten Bericht über die Situation der Menschenrechte in Su
dan1ll3

; 

3. fordert die Regierung Sudans nachdrIlckllch mif, die 
Menschenrechte uneingeschränkt zu achten, und fordert alle 
Parteien zur Zusammenarbeit auf, um die Achtung dieser 
Rechte ZU gewährleisten; 

4. steHt mit MlfJjalIenfest, daß die Regierung Sudans den 
Besuch des Sonderberichterstnlters in Sudan im September 
1993 behindert hat, namentlich durch die Festnahme von 
Personen, die mit ihm zusammengetroffen sind oder dies 
versucht haben; 

5. fordert die Regierung Sudans mif, die anwendbaren 
intemationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech
te, deren Vertragspartei Sudan ist, insbesondere die interna
tionalen Menschenrechtspaktel7, des Intemntionale Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimine
rung', die Konvention über die Rechte des Kindes", des 
'Obereinkommen betreffend die Sklaverei in der geänderten 
Fassung'" und des Zusatzfibereinkommen über die Abschnf
fung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereililmllcher 
Einrichtungen und Praktikeni" , einzuhalten und sicherzu
stellen, daß alle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, so auch die Mit
glieder aller religiösen und ethnischen Groppen, in den vollen 
Genuß der in diesen Dokumenten anerkannten Rechte ge
langen; 

6. fordert die Regierung Sudans nacluJrllckllch mif, 
sofort alle Luftangriffe und sonstigen Angriffe einzustellen, 
die gegen des humanitäre Völkerrecht verstoßen, und un
verzflglich die Umstände der wiederholten Luftangriffe auf 
zivile Ziele im slldlichen Sudan darzulegen; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühun
gen, die die Stsntschefs der Mitgliedstssten der ZwisChen
stsatlichen Behörde fIlr Dllrrebeklimpfung und Entwicklung 
(Ätbiopien, Eritrea, Kenin und U gandn) derzeit auf regionaler 
Ebene unternehmen, um den KonfIik1parteien in Sudan bei der 
Herbeifllhrung einer friedlichen Regelung behilflich zu sein; 

8. fordert alle Kont1iktpnrteien nacIuJrllckllch mif, einer 
sofortigen Waffenruhe zuzustimmen und voll mit der regiona
len Initiative zusammenzuarbeI welche die Stsntschefs der 
Mitgliedstsaten der Zwischenstsatlichen Behörde fIlr DQrrehe
kämpfung und Entwicklung (Äthiopien, Eritrea, Kenin und 
Ugandn) zur Zeit unternehmen; 

9. fordert alle an den Feindseligkeiten heteiligten 
Parteien mit allem Nachdruck mif, verstärkte Anstrengungen 
im Hinblick auf die Aushandlung einer gerechten Lösung des 
bHrgerkriegslibnUchen Konflikts zu unternehmen, um die 
Achtong vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten des 
sudanesischen Volkes sicherzustellen und SO die erforderlichen 
VOJ:IIJ1ssetZ!mgen fIlr ein Ende der Abwnndernng sudanesischer 
Flüchtlinge in die Nachbarlllnder zu schaffen und ihre baldige 
Rückkehr nach Sudan zu erleichtern, und hegrüßt die An
strengungen, die unternommen werden, um den dieshezllgli
chen Dialog zwischen den Parteien zu erleichtern; 

10. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien mif, die anwendbaren Bestimmungen des humanitliren 

'" Vereinte Nelionen, Treaty Sems. VoI. 266, Nt. 3822. 
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Völkerrechts, einscbließlich des genwinsmIlen Artikels 3 der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 und der dnzuge
hörigen Zusatzprotokolle von 1977171 uneingeschränkt ZU ach
ten, der Anwendung von Waffengewalt gegen die Zivilbevöl
kerung ein Ende zu setzen und alle Zivilpersonen, namentlich 
Frauen, Kinder und Angehörige ethnischer und religiöser 
Minderlleiten, vor Verstößen zu schützen, insbesondere vor 
Zwangsverscbickungen, wilIkOrlicher Inhaftnnhme, MiUhand
lung, Folter und summarischer Hinrichtung, und bek1agt die 
Folgen, die der Einsatz von T .andminen sowohl durch die 
StreitkriIfte der Regierung als auch durch die Streltkrllfte der 
Rebellen fIlr unschuldige Zivilpersonen bat; 

11. fordert die Regierung Sudans und die anderen Parteien 
erneut mif, den internationalen Organisationen, humanitären 
Organisationen und Geherregierungen die Auslieferung huma
nitlIrer Hilfsgßter an die Zivi1hevölkerung zu geststten und die 
Initiativen der Sekretariats-HaoptabteIlung Humanitäre Ange
legenheiten im Hinblick auf die Auslieferung von humanitliren 
HilfsgUtern an alle HilfshedOrftigen zu unterstützen; 

12. fordert die Regierung Sudans erneut mif, sicher
zustellen, daß die Tötong von sndanesischen Staatsangehöri
gen, die fIlr ausIlIndische Hi1fsorganisationen und wJsliindische 
Regierungen tätig waren, durch die unabbilngige gerichtliche 
Untersuchungskommission vollständig, grDnd1ich und umge
hend untersucht wird; 

13. begr!4Pt den Beschluß der Menschenrechtskommis
sion, des Mandnt des Sonderberichterstatters um ein weiteres 
Jahr zu ver1llngern; 

14. ersuch/den GenmaIsekretIir, dem Sonderberichterstst
ter auch weiterhin jede erforderliche HiJfe bei der Wahrneh
mung seines Mandnts zn gewilhrenö 

15. fordert die Regierung Sudans mif, mit dem Sonderbe
richteIststIe.t voll und vorhebaltlos znsammenzumbeiten und 
ihm bei der Wahrnehmung seines Mandnts behilflich zn sein 
und zn diesem Zweck alle erforderlichen Maßnahmen ZU 

ergreifen, um sicherzustellen, daß der Sonderberich\e1stst1e.t 
ungehinderten und unbegrenzten Zugang ZU jeder .Person in 
Sudan hat, mit der er zllllßJ!lmeillleffen möchte. ohne daß diese 
Person Drohungen oder Repressa1Ien ausgesetzt ist; 

16. empfiehlt, die ernsteMenschenrechtssitoation in Sudan 
und die regionalen Bemühungen um eine BeendIgung der 
Feindseligkeiten und des menschlichen Leids im Süden des 
Landes laufend zu verfolgen, und bittet die Menschenrechts
kommission, sich auf ihrer einundfDnfzigsten Thgtmg vor
dringlich mit der Menschenrechtssituation in Sudan ZU 

befallsenö 

beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer flInfzig
aten Thgtmg fortzusetzen. 

94. Pletuusitvmg 
23. Dezember 1994 

4!I/1lI9. DIe Ml!ßScltenrechtsshnaCfoll in Kpmbodseha 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der VeJ.'o 
einten Nationen, der Allgemeinen Erldlirung der Menschen
rechtell und den Intemationa1en Menschenrechtspaktenl7 ver
ankert sind, 



Kenntnis nehmend von dem am 23. Oktober 1991 unter
zeichneten Übereinkommen Uber eine umfassende politische 
Regelung des Kambodscha-Konflikts'''. einschließlich des 
ThiIs m des Übereinkommens, der sieb auf die Menschenrech
te bezieht, 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/61 der 
MenschenrechlBkommission vom 4. März 199432 sowie unter 
Hinweis auf die Resolution 48/154 der Generalversammlung 
vom 20. Dezember 1993 und frühere einschlägige Resolutio
nen, namentlich die Resolution 1993/6 der Menschenrechts
kommission vom 19. Februar 199331

• in der die Ernennung 
eines Sonderbeauftragten in Kambodscha und desaen spätere 
Ernennung durch den Generalsekretär empfohlen wurde, 

eingedenk der Rolle und der Verantwortlichkeiten. die den 
Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft bei 
der Wtederherstellung und beim Wiederaufbau Kamboc!schas 
zukommen, 

in der Erwligung. daß die tragische jöngste Geschichte 
Kambodschas besondere MaßnaIunen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha 
und zur Verhinderung der RUckkehr zu den Politiken und 
VeIfahrensweisen der Vmgangeaheit erfordert, wie in dem am 
23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkommen' 
verlangt wird, 

mit Genugtuung Uber die Einricbtung des Büros des Sekre
tariats-Zentrums tllr Menschenrechte in Kambodscha, 

1. ersucht den Generalsekretär. den Schutz der Men
schenrechte aller Menschen in Kambodschn zu gewllbrleisten 
und im Rahmen der den Vereinten Nationen zur Verftlgung 
stehenden Mittel angemessene Mittel tllr die operative PriIsenz 
des Sekretmiats-Zentrums tllr Menschenrechte in Kambodscha 
bereitzustellen, damit es seine Aufgabe besser wahrnehmen 
kann; 

2. begrtqJt den ihr vorgelegten Bericht des GeaeraIsekre
tärs Ober die Rolle, die das Zentrum tllr Menschenrechte 
wahrnimmt, um der Regierung und dem Volk von Kamb0-
dscha bei der Förderung und dem Scbutz der Menschenrechte 
behilflich zu sein"': 

3. begrqpt außerdem den Besuch, den der Hohe Kom
missar der Vereinten Nationen tllr Menschenrechte Kambo
dscha abgestattet hat: 

4. begrtqJt und tmterstUtzt die Anstrengungen, die an 
Menschenrechtsaktivitäten in Kambodscha beteiligte Ein
zelpersonen, nicbfslaatljcbe Organisationen, Regierungen und 
internationale Organisationen unternehmen: 

S. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Sonderbeauftragn des Generalsekretlirs Uber die Menschen
rechtsaituation in Kambodschn"8 und macht sich desaen 
Empfehlungen und Schlußfolgerungen ZII eigen, insbesondere 
diejenigen, die darauf abzielen. 

a) die Unabhlingigkeit der rechtsprechenden Gewalt und 
die Schaffimg einer rechtsstaatlichen Ordnung sicherzustellen: 

'" Sloho Af46I!iIllI.SflI77; _ 0jfId0J lIBcorrIs ofthe Secw1ty Cormc/J, 
Fony.sb:Ih Year, Supplement for Ocwber. Novsnber and Det:entbsr 1991. 
Dokumo!tt 8123177. Anhang. 
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b) die bllrgerliehen Rechte ZII flIrdem und zu schiltzen; 

c) die 'lbleranz zwischen den verschiedenen Kulturen 
und die Akzeptanz der ethnischen Vielfalt innerhalb Kamb0-
dschas ZII fllrdern; 

6. ersucht den Sonderbeauftragten, in Zusammenarbeit 
mit dem Bilro des Zentrums tllr Menschenrechte in Kambo
dscha ZII evaluieren, inwieweit die vom Sooderbeauftrag in 
seinem in Ziffer S genannten Bericht sowie die in seinem 
ersten Bericht'" abgegebenen Empfehlungen weiterverfolgt 
und umgesetzt werden; 

7. ersucht den Generalsekretär. aus dem ordentlichen 
Haushalt der Vereinten Nationen alle erforderlichen Mittel 
bereitzostellen. damit der Sonderbeauftragte seine Aufgaben 
auch weiterhin zilgig wahrnehmen kann; 

8. begrtqJt die Anstrengungen. die die Regierung 
Kambodschas zur Förderung und zum Schutz der Men
schenrechte unternimmt, namentlich die Maßnabmen. die sie 
auf dem Gebiet der Aufkliirung Uber die Menscbenrechte und 
der juristischen Aosbildung ergriffen hat; 

9. begrl4fJt es 0lIfJetrJem, daß sich die Verhältnisse in den 
Geflingaissen gebessert haben und daß bei der Schaffung eines 
iimktioDiereoden Gerichtswesens Fortschritte erzielt wurden, 
und spricht sich nachdrUcklich tllr die Fortsetzung der dies
bezilgIichen DemOb,mgen aus: 

10. verleiht Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck Ober die 
vom Sonderbeauftragten in seinem Bericht im einzelnen 
beschriebenen schweren Menschenrecbtsverletzuagen und legt 
der Regierung Kambodschas nahe, alle behaupteten Men
schenrechtsverletzungen griindlich zu untersuchen und die 
Tl!ter unter Gewllbrleistung eines ordnungsgemäßen Verfah
rens vor Gericht zu stellen; 

11. verleiht fllI!Jerdem Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 
Uber die von den geächteten Khmer Rouge begangenen 
Greueltaten, namentlich das Ms ... ker von etwa fflnfzig 
Dorlbewohnem in der Provinz Battambang im Oktober 1994. 
die zahlreichen EntffIhrongen von Dorfbewobnern in jUngster 
Zeit, die Geise1nabme von Ausländern und deren Tötung und 
anderen im Bericht des Sonderbeauftragten im einzelnen 
aufgefDhrten beklagenswerten VbrfIille; 

12. verurteilt uneIngeschrlinkt alle Drohungen der 
geiichteten Khmer Rouge gegen die Sicherheit von Personen, 
die in den ländlichen Gebieten Kambodschas Entwicklungs
bilfeaktivitäten durchftihren; 

13. verleiht Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck Uber den 
unterschiedslosen Einsatz von SchiItzenabwehrminen in 
Kambodscha und die verheerenden Folgen und destabili
sierenden Auswirkongen dieser Minen auf die kambodscha
nische Clesellschaft und ermutigt die Regierung Kambodschas, 
die Beseitigung dieser Minen weiter ZII unterstiltzen; 

14. fordert die Regierung Kambodschas auf, sicher
zustellen, daß die Menschenrechte aller ihrer Herrschafts.. 
gewalt unterstehenden Personen im Einklang mit den Interna
tinnaIen Menschenrecbtspakten und anderen MellllChenrechts
UbereinIdlnften. deren Vertragspartei Kambodschn ist, voll 
eingehalten werden; 

'" ElCN.4/1994/73!1lld Add1. 



15. ersucht die Regierung Kambodschas, ihren Berichts
pflichten aufgrund von internationalen Vertriigen pßnktUch 
nacbzukommen und dabei gegebenenfaI1s die Hilfe des BOras 
des Zentnnns fiIr Menschenrechte in JCamIvvIscha in Anspruch 
zunehmen; 

16. legt der Regierung Kambodschas 1IDhe, ein Pressege
setz zu erlassen, das den intemationalen NOJIIIeII entspricht 
und die Verantwortlichkeit der Presse fiIrdert und gleichzeitig 
das Recht der freien Meinungallußenmg schützt; 

17. ersucht das Zentrum fiIr Menschenrechte, mit Zu
stimmung der Regierung Kambodschas und in Zusammen
arbeit mit dieser durch die Gewllhnmg von Rat und technischer 
Hilfe bei der Schaffung einer unabhängigen innerstaatlichen 
Inst/tpt!ou zum Schutz und zur FönIerung der Menschenrechte, 
wie beispielsweise einem Ombudsm8!ln oder einer Menschen
rechtskommission, bebi1flich ZU &ein; 

18. spricht dem Büro des Zentruma fiIr Menschenrechte 
in Kambodscha Ihre Anerkennung fiIr die Anstrengungen aus, 
die es weiterhin unternimmt, um die Regierung Kambodschas· 
zu unterstOtzen und ihr hehUflich zu &ein sowie um in Zusam
menarbeit mit der Regierung JCamIvvIscbas nichtstaatliche Or
ganisaIionen und andere auf dem GebIe! des Schutzes und der 
Fllrderung der Menschenrechte tätige Stellen zu unterstlltzen, 
und verurteilt uneingesclnänkt die auf sie verIIbten Angriffe; 

19. steUtmitGenugtuUngfest,daSderGeneralsekretärden 
TreuIuutdforuIs der Vereinten Nationen fiIr ein Aufklärunga
programm über die Menschenrechte in Kambodscha zur 
FinanzIerung des in den Resolutionen der Generalversamm
lung und der Menscbenrechtskommiasion festgelegten Aktivi
tIItenprogramms des BOras des Zentruma fiIr Menschenrechte 
in Kambodscha heranzieht; 

20. ersucht das Zentrum fiIr Menschenrechte, in Zu
sammenarbeit mit den zustiindigenSonderoIganisationen und 
Entwicklungsprogrammen und mit Zustimmung der Regierung 
Kambor!schas sowie in Zusammenarbeit mit dieser in den vom 
Sonderbeauftragte bennnnten Schwerpunktbereichen Pr0-
gramme ZU elwbeiten und umzusetzen und dabei den Frauen 
und den schwllcheren Oese11scbnftsgruppen. namentlich 
Kindern und Flüchtlingen. besondere Aufmerksamkeit ZU 

widmen; 

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fDnfzigsten Tagung dmüber Bericht ZU etstatten, 
welche Rolle das Zentrum fiIr Menschenrechte wahrnimmt, 
um der Regierung und dem Volk von Kambodscha bei der 
FIIrderung und dem Schutz der Menschenrechte bebi1fIich ZU 

sein, und welche Empfehlungen der Sonderbeauftrag ZU 
Fragen nbgegeben hnt, die unter &ein Mnndat faI1en; 

22. beschUeßt, die Behandlung der Menschenrechts
situation in Kambodscha auf ihrer fUnfzigsten Tagung fort
zusetzen. 

94. plenanltzung 
23. De(.ember 1994 

491200. DIe Meuschem:echlIIon In Kuba 

Die Generalvel'9ll1llnllung, 

erneut erldItnmd, daß alle Mitgliedstaaten vetpfIichtet sind, 
die in der Chartn der Veteinten Nationen verankerten und in 

der Allgemeinen Brkllirung der Menscbenrechte", den 
Jntemationalen Menschenrechtspl7 und anderen anwend
baren Menschenrechtsllbereinkllnf genauer ansgefllhrten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fiIrdern und zu 
schiltzen, 

sowie erneut erk1lJrend, daS alle Mitgliedstaaten geholten 
sind, den von ihnen ans freien Stllcken eingeganBC!!en Ver
pflicbtungen ans den verschiedenen intemationalen Oberein
ldInften nachzukonnnon, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481142 vom 20. Oe
zetnher 1993, in der sie die zahlreichen Meldungen über 
Verletzungen der grundlegenden Menscbenrechte und 
Grundfreiheiten zutiefst bedauert hnt, 

tMbesondere Kenntnis nehmmut von der Resolution 
1994171 der Menscbonrechtskmmniwrion vom 9. März 199432

, 

in der die Kommission ihren Dank und ihre tiefempfundene 
Anerkennung über die Anstrengungen zum Ansdruck gebracbt 
hnt, die der 8onderberichte.tSlatte1 unternimmt, um seinen 
Auftrag binsiebt1ich der Menschenrechtssituation in KDbs zu 
erfüllen, 

mit dem A1Isdruck Ihrer Besorgnis über die nach wie vor 
eingehenden Meldungen über schwerwiegende Menschen
rechtsvetletznngen in Kuba, wie ans dem Zwischenbericht 
über die Menscbenrechtssituation in KDbsI

". hervorgeht. den 
der Sondetberichter der Genera1versammlung vorgelegt 
hnt, 

unter Hinweis darauf, daS die Regierung Kubas mit der 
Menschenrechtskoon im Hinblick auf ihre Resolution 
1994nl insofern noch immer nieht ZUSSntl'ßC1l81'beitet, als sie 
sich weigert, dem Sonderberichterstatter einen Besuch Kuhas 
zu gestatten, sowie ~ daß sie auf das jüngste Ersuchen 
des Sonderberichterststters, Kuha im Einklang mit &einetn 
Auftrag einen Besnch abzustatten, nicht reagiert hnt, 

feststsllend, daS der Hohe Kmnmisssr der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte Kuha kürzlich einen Besuch 
abgestattet hnt, 

i. spricht dem Sonderberichterst der Menschen
rechtslmmmission Ihre Anerlumnung fiIr seinen Zwischenbe
richt über die Situation der Menschen=hte in KDbs aus; 

2. versichert den Sonderberlchtetstntter ihrer uneinge
schränkten Unterstl\tzuDg fiIr seine Tiltigkeit; 

3. fordert die Regierung Kubas erneut aIf/, mit dem 800-
detberichteIstaIteI in jeder Weise zussm mellZll81'beiten, indem 
sie ihm vollen und ungehinderten Zugang gewiIInt, dmnit er 
mit der Regierung und den StnntabIIrgem von Kuha Kontnkte 
aufnehmen und so den ihm llbertragenen Auftrag erfIIllen 
kann; 

4. bedauert zutiefst die zahlreichen Meldungen über 
Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte und der 
Grundfteiheiten die im Bericht des' 80ndetbetichtetstatters an 
die MenscbenrechtskMnnission\Ol und in seinetn Zwischenbe
richr"" beschrieben sind; 

S. ersucht die Regietung Kubas, das Recht der politi
schen Parteien und der iÜchtstsatlichen Organisationen anzu-

"" A/49f.144._g. 
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